
 

 
Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Brandenburg 

Teil I – Gesetze 

32. Jahrgang Potsdam, den 20. Dezember 2021 Nummer 40 

Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Vom 17. Dezember 2021 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landesaufnahmegesetzes 

Das Landesaufnahmegesetz vom 15. März 2016 (GVBI. I Nr. 11), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18. Dezember 2020 (GVBl. I Nr. 42) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Absatz 1a Satz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die Angabe „31. Dezember 2024“ er-

setzt. 

2. In § 14 Absatz 3a Satz 1 werden die Wörter „der Jahre 2018, 2019 und 2020“ durch die Wörter „der drei dem 

jeweiligen Erstattungsjahr vorangegangenen Jahre“ ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 3. November 2010 (GVBl. I Nr. 36), das 

zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I Nr. 38 S. 12) geändert worden ist, wird wie 

folgt geändert: 

1. Nach § 4 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind sachlich zuständig für die im Dritten Abschnitt des Dritten Ka-

pitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch genannten Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Sie nehmen diese 

Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit wahr.“ 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 werden jeweils nach der Angabe „§ 4 Absatz 1“ die Wörter „und Ab-

satz 1a“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 80“ durch die Angabe „§ 81“ ersetzt. 



 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Zum Ausgleich der Kosten, die den örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die Übertragung der sach-

lichen Zuständigkeit nach § 4 Absatz 1a entstehen, erstattet das Land die notwendigen Gesamtnettoauf-

wendungen für die zu erbringenden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 Absatz 1, Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 sowie Absatz 4 bis 7 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nach Maßgabe 

des § 34 Absatz 4 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 

(2b) Das Land erstattet die notwendigen Gesamtnettoaufwendungen für die Sachleistungen für Bildung 

und Teilhabe nach § 42 Nummer 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 34 Ab-

satz 2, 5 und 6 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nach Maßgabe des § 34 Absatz 4 des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch.“ 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Erledigung der Aufgaben nach § 4 Absatz 1a und 2, die gemäß § 10 Absatz 2a und 2b berück-

sichtigungsfähig sind, erhalten die örtlichen Träger der Sozialhilfe zusätzlich eine Fallpauschale von 

46,43 Euro.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Personal- und Sachkostenpauschale nach Absatz 1 Satz 1 sowie die Fallpauschale nach Ab-

satz 1 Satz 2 werden bei der Gewährung der Abschläge nach § 11 Absatz 2 berücksichtigt.“ 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Sachkostenpauschale“ die Wörter „nach Absatz 1 Satz 1 “eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt. 

5. Die §§ 18 und 19 werden aufgehoben. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a, Nummer 3 und 4 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

Potsdam, den 17. Dezember 2021 

Die Präsidentin 

des Landtages Brandenburg 

Dr. Ulrike Liedtke 
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